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Ministerratssitzung Dienstag, 21. April 1953
Beginn: 9 Uhr Ende: 12 Uhr 30

Anwesend: Ministerpräsident Dr. Ehard, Stv. Ministerpräsident und Innenminister Dr. Hoegner,
Justizminister Weinkamm, Kultusminister Dr. Schwalber, Finanzminister Zietsch, Wirtschaftsminister
Dr. Seidel, Landwirtschaftsminister Dr. Schlögl, Arbeitsminister Dr. Oechsle, Staatssekretär
Dr. Nerreter (Innenministerium), Staatssekretär Dr. Oberländer (Innenministerium), Staatssekretär
Dr. Koch (Justizministerium), Staatssekretär Dr. Brenner (Kultusministerium), Staatssekretär Dr.
Ringelmann (Finanzministerium), Staatssekretär Dr. Guthsmuths (Staatsministerium für Wirtschaft und
Verkehr), Staatssekretär Maag (Landwirtschaftsministerium), Staatssekretär Krehle (Arbeitsministerium),
Ministerialdirektor Schwend (Bayer. Staatskanzlei), Ministerialrat Dr. Gerner (Bayer. Staatskanzlei), Dr.
Baumgärtner (Bayer. Staatskanzlei).

Tagesordnung:  I. Bundesratsangelegenheiten. II. Beschluß des Bayer. Landtags vom 15. April 1953 betr.
Abstandnahme von der 15%igen Kürzung der Zuschüsse für nichtstaatliche Theater im Haushaltsjahr 1952
(Beilage 3807). III. Genehmigung der Produktenbörse e.V. Nürnberg. IV. Personalangelegenheiten. V.
[Anschaffung von Milchseilwagen im Kreis Lindau ]. [VI. Einladungen].

I.  Bundesratsangelegenheiten

1. a)  Entwurf eines Gesetzes betreffend den Vertrag vom 26. Mai 1952 über die Beziehungen zwischen der
Bundesrepublik Deutschland und den Drei Mächten mit Zusatzverträgen 1

b)  Entwurf eines Gesetzes betreffend das Abkommen vom 26. Mai 1952 über die steuerliche Behandlung
der Streitkräfte und ihrer Mitglieder und betreffend das Protokoll vom 26. Juli 1952, durch das die
Zuständigkeit des Schiedsgerichts auf Streitigkeiten aus dem vorbezeichneten Abkommen erstreckt wird 2

und
2. a)  Entwurf eines Gesetzes betreffend den Vertrag vom 27. Mai 1952 über die Gründung der Europäischen
Verteidigungsgemeinschaft und betreffend den Vertrag vom 27. Mai 1952 zwischen dem Vereinigten
Königreich und den Mitgliedstaaten der Europäischen Verteidigungsgemeinschaft 3

b)  Entwurf eines Gesetzes betreffend das Abkommen vom 27. Mai 1952 über die Rechtsstellung
der Europäischen Verteidigungsstreitkräfte und über das Zoll- und Steuerwesen der Europäischen
Verteidigungsgemeinschaft 4

Ministerpräsident Dr. Ehard erinnert daran, daß der Bundesrat am 20. Juni 1952 beschlossen habe, zu den
Verträgen endgültig erst dann Stellung zu nehmen, wenn die Ausschüsse ihr Gutachten abgegeben hätten.5

Damals sei bekanntlich schon ein Verfahren beim Bundesverfassungsgericht anhängig gewesen,6 auch das
Ersuchen des Bundespräsidenten um ein Gutachten habe schon vorgelegen.7 Der Bundesrat habe beschlossen,
die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts abzuwarten, auch im Auswärtigen Ausschuß habe man sich
darüber wiederholt unterhalten.

1 Vgl. Protokolle Ehard III Bd. 2 Nr. 104 TOP II/1; zum vorliegenden und den folgenden drei Tagesordnungspunkten auch Kabinettsprotokolle 1953
S. 48ff. ; detailliert Gelberg, Ehard S. 436–448 . S. zu den Auseinandersetzungen zwischen Bundesregierung und Bundesrat um die Ratifikation der
Westverträge ferner auch Anfänge westdeutscher Sicherheitspolitik Bd. 2 S. 386–418 .

2 Vgl. Protokolle Ehard III Bd. 2 Nr. 104 TOP II/2 u. Protokolle Ehard III Bd. 2 Nr. 118 TOP I/1.
3 Vgl. Protokolle Ehard III Bd. 2 Nr. 104 TOP II/3a u. Protokolle Ehard III Bd. 2 Nr. 104 TOP II/3b.
4 Vgl. Protokolle Ehard III Bd. 2 Nr. 104 TOP II/4.
5 S. den Sitzungsbericht über die 87. Sitzung des Deutschen Bundesrates in Bonn am 20. Juni 1952 S. 268ff.
6 Gemeint ist die Feststellungsklage von 144 Bundestagsabgeordneten – darunter alle Vertreter der SPD-Bundestagsfraktion – gegen den EVG- und

Generalvertrag vom 31.1.1952. S. hierzu Protokolle Ehard III Bd. 2 Nr. 86 TOP I/14 insbes. Anm. 31.
7 S. hierzu .
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Das erste Verfahren sei dann durch ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts als unzulässig
zurückgewiesen worden mit der Begründung, eine Normenkontrolle könne erst dann stattfinden, wenn
beide gesetzgebende Körperschaften sich mit den Verträgen beschäftigt und Beschlüsse gefaßt hätten.8

Das Bundesverfassungsgericht habe davon gesprochen, daß die verfassungsmäßigen Rechte des Bundesrats
gewahrt bleiben und das Gesetzgebungsverfahren in vollem Umfang abgeschlossen sein müsse, ausgenommen
die Unterschrift des Bundespräsidenten.

Das Ersuchen des Bundespräsidenten um ein Gutachten sei in der Folge9 erweitert, im Dezember aber
zurückgenommen worden, das zweite von der Koalition gegen die Opposition anhängig gemachte Verfahren
sei ebenfalls als unzulässig zurückgewiesen worden.10 Im Augenblick sei also beim Bundesverfassungsgericht
nichts anhängig, nachdem der von der Opposition angemeldete Antrag auf eine einstweilige Verfügung wieder
zurückgenommen worden sei.11

In der Zwischenzeit habe der Bundestag in dritter Lesung beschlossen, den Gesetzentwürfen über die
Verträge zuzustimmen.12 Der Bundesrat stehe auf dem Standpunkt, daß diese Ratifizierungsgesetze in vollem
Umfang zustimmungsbedürftig seien, während die Bundesregierung diesen Standpunkt nicht teile. Diese habe
vielmehr nur für den Generalvertrag und den EVG-Vertrag zwei wesentliche Teile als zustimmungsbedürftig
bezeichnet.

Wenn man zu einer Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts über die Verfassungsmäßigkeit der Gesetze
kommen wolle, was doch wohl erwünscht sei, so könne dies nur dadurch geschehen, daß der Bundesrat den
Gesetzentwürfen zustimme; nur dann nämlich sei es möglich, die Normenkontrolle zu beantragen. Soviel
ihm bekannt sei, habe der Bundeskanzler der Opposition gegenüber die Zusicherung gegeben, daß er die
Ratifizierungsurkunde erst als letztes Land in Washington hinterlegen werde, es sei denn, daß vorher eine
Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts ergangen sei.13 Der Bundespräsident selbst habe zugesichert, die
Normenkontrolle unter allen Umständen abwarten zu wollen. Wie gesagt, sei dies die einzige Möglichkeit,
zu einer wirklichen Entscheidung zu kommen. Allerdings werde auch erwogen, wieder ein Rechtsgutachten
einzuholen und zwar entweder durch den Bundespräsidenten oder durch Bundestag und Bundesrat zusammen
mit der Bundesregierung. Er verspreche sich davon nichts, glaube auch nicht, daß tatsächlich ein Gutachten
eingeholt werde. Wenn der Bundesrat seine Entscheidung aussetze, um das Gutachten abzuwarten, so würde
er sich damit selbst aufgeben, da er seinen Beschluß von der Entscheidung eines Gerichts abhängig machen
würde. Ministerpräsident Maier habe deshalb auch gesagt, wenn man die Sache schon auf die Rechtsebene
verschiebe, dürfe man sie nicht wieder auf die politische Ebene zurückschieben lassen. Er habe nie ein Hehl
daraus gemacht, daß er es für unmöglich halte, eine politische Entscheidung zu umgehen und sich hinter eine
gerichtliche Entscheidung zurückzuziehen. Soviel ihm bekannt sei, stimme damit auch die Opposition überein.

Der Ministerrat müsse jedenfalls heute beschließen, welchen Standpunkt er einnehmen wolle. Sich über alle
Einzelheiten nochmals zu unterhalten, halte er kaum mehr für erforderlich.

8 Das Bundesverfassungsgericht hatte die Feststellungsklage der Bundestags-SPD am 30.7.1952 zurückgewiesen. S. Protokolle Ehard III Bd. 2 Nr. 86
TOP I/14 Anm. 33.

9 Hier hs. Änderung von MPr. Ehard im Registraturexemplar; die ursprüngliche Formulierung hatte gelautet: „… sei dann im Oktober …“ (StK-
MinRProt 20).

10 Zur Organklage der Koalitionsparteien gegen die Bundestags-SPD s. . Diese Klage war am 7.3.1953 vom Zweiten Senat des
Bundesverfassungsgerichts für unzulässig erklärt worden.

11 S. Kabinettsprotokolle 1953 S. 49 u. 232f. ; Anfänge westdeutscher Sicherheitspolitik Bd. 2 S. 399f. SPD, Zentrum und GVP hatten am 26.3.1953 beim
Bundesverfassungsgericht einen Antrag auf eine einstweilige Anordnung eingereicht, mit der es der Bundesregierung untersagt werden sollte, vor
einer Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts die Ratifizierungsgesetze zu unterzeichnen, dem Bundespräsidenten zur Ausfertigung vorzulegen
oder zu verkünden.

12 Der Deutsche Bundestag hatte die Gesetze zu den Verträgen in seiner Sitzung vom 19.3.1953 in dritter Lesung verabschiedet. S. Verhandlungen
des Deutschen Bundestages 1. Wahlperiode S. 12295–12366 .

13 Hier umfassende hs. Änderungen von MPr. Ehard im Registraturexemplar; der Satz lautete ursprünglich: „Soviel ihm bekannt sei, habe auch der
Bundeskanzler dem Bundespräsidenten die Zusicherung gegeben, daß er vorher entweder die Unterschrift des Bundespräsidenten nicht herbeiführen
werde oder jedenfalls die Ratifizierungsurkunde nicht in Washington hinterlegen werde.“ (StK-MinRProt 20).
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Stv. Ministerpräsident Dr. Hoegner bestätigt, daß es wenig Zweck mehr habe, heute im Ministerrat lange
Ausführungen zu machen, nachdem die Gründe, die für oder gegen die Verträge sprächen, hinreichend bekannt
seien. Die Entscheidung sei deshalb so schwierig, weil Deutschland als Land der Mitte Objekt der Großmächte
sei. Jeder der beiden Standpunkte: Zustimmung oder Ablehnung könne eingenommen werden. Er halte es für
seine Pflicht, nochmals kurz die Gründe gegen die Zustimmung zusammenzufassen.

Die Vereinigten Staaten von Amerika erwarteten sich eine Stärkung des militärischen Potentials durch die
Aufstellung einer deutschen Heeresmacht. Man dürfe aber nicht übersehen, daß ein deutsches Heer in der
Bundesrepublik die Aufstellung von gleichfalls deutschen Verbänden im Osten mit sich bringen könne, eine
Aussicht, die allein schon den EVG-Vertrag problematisch machen könne.

Die Bundesrepublik andererseits erwarte sich einen Schutz Deutschlands durch die Militärmacht der
USA. Nach den Vorbereitungen, die jetzt getroffen würden, sei dieser Schutz aber nicht vorhanden,
denn die Amerikaner dächten nicht daran, Deutschland an der Elbe zu verteidigen, Sie bauten vielmehr
Verteidigungslinien in der Pfalz auf, so daß Deutschland östlich des Rheins mehr oder weniger preisgegeben
werde. Deutschlands Truppen blieben dann höchstens übrig, den Rückzug zu decken.

Weiter müsse die Frage gestellt werden, ob die Wiedervereinigung Deutschlands durch den Abschluß der
Verträge gefördert oder aufgehalten werde. Der Bundeskanzler stehe auf dem Standpunkt, daß das erstere der
Fall sei, weil der Westen eine Anziehungskraft ausüben könne. Es handle sich hier aber nicht um die Sowjetzone
sondern um Sowjetrußland, er sei der Auffassung, daß für eine Wiedervereinigung durch die Änderung der
russischen Politik nach dem Tode Stalins gewisse Hoffnungen in weiten Volkskreisen entstanden seien. Auch
Premierminister Churchill 14 habe in einer eindrucksvollen Rede erklärt, im gegenwärtigen Zeitpunkt sei Weile
besser als Eile; das heiße wohl, daß Churchill es für richtig halte zu verhandeln.15 Weite Kreise des Deutschen
Volkes meinten, man müsse jetzt den letzten Versuch zu Verhandlungen machen, um dabei vielleicht doch die
Wiedervereinigung herbeizuführen. Der englische Premierminister habe auch geraten, man solle im jetzigen
Zeitpunkt die Russen nicht durch unbedachte Äußerungen reizen.

Er habe das Gefühl, man gehe von deutscher Seite aus zu weit, wenn man, wie der Bundeskanzler, feststelle,
daß solchen Verhandlungen von vornherein Mißtrauen entgegengebracht werden müsse.

Ein weiterer Punkt sei die Wiederaufstellung eines Heeres. Zunächst werde nur an freiwillige Verbände
gedacht. Darin sehe er die große Gefahr, daß früher oder später eine Militärdiktatur entstehen könne. Eine
Volksmiliz nach Schweizer Muster sei das beste, diese sei militärisch ausgezeichnet, ohne die Möglichkeit,
zum Militarismus zu führen.

Schließlich müsse man sich fragen, ob die Vorteile der Verträge tatsächlich so bedeutend seien, wie man
sie hinstelle.

Es bleibe doch ein großes Stück Abhängigkeit bestehen. Deutschland werde nicht völlig frei und erhalte nicht
die Stellung, die es z.B. nach der Niederlage des ersten Weltkriegs behalten habe.

Natürlich sei er überzeugt, daß jedes Bedenken durch Gegenbedenken ausgeräumt werden könne. Es handle
sich in der Tat, wie schon der Herr Ministerpräsident gesagt habe, um eine Willensentscheidung, die ungeheuer
schwer falle.

Staatsminister Dr. Seidel führt aus, Herr Staatsminister Dr. Hoegner gehe davon aus, daß die Amerikaner
die Verteidigung an der Elbe nicht durchführen wollten und stütze sich dabei auf die Errichtung militärischer
Anlagen in der Pfalz. Darauf wolle er antworten, wenn es zum Krieg kommen sollte, werde Deutschland so
oder so zum Schauplatz, ganz gleich, ob es einen Pakt mit dem Westen oder mit den Sowjetrussen habe.
14 Biogramm: churchillwinston_24989
15 Bezug genommen wird auf eine außenpolitische Grundsatzrede Churchills im Britischen Unterhaus am 12.5.1953. Darin hatte der britische

Premierminister u.a. eine engere Fühlungnahme zwischen der Sowjetunion und dem Vereinigten Königreich sowie die Einberufung einer neuen
Viermächtekonferenz vorgeschlagen; in der britischen Öffentlichkeit wurde die Rede Churchills als Ausdruck neuer diplomtischer Führungsstärke
bewertet. S. SZ Nr. 109, 13.5.1953, „Starkes Echo auf die Rede Churchills“ ; Bayerische Staatszeitung Nr. 20, 16.5.1953, „Churchill greift ein.
Friedensrede eines alten Kämpfers – Konferenz ‚auf höchster Ebene' und neues Locarno“ .
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Es spreche einiges dafür, daß die Amerikaner gewillt seien, an der Elbe zu verteidigen, zumal es sich in der
Pfalz um reine Versorgungsanlagen16 handle.

Was die Wiedervereinigung betreffe, so werde diese durch Nichtstun genau so wenig gefördert wie
verhindert. Der Bundeskanzler habe recht, wenn er meine, daß durch eine Einbeziehung Deutschlands in das
westliche System Rußland doch zum Überlegen gezwungen werde. Das Wort Churchills: Weile statt Eile sei
sicher richtig, es werde aber gar nicht übereilt, nachdem ja die Verträge noch lange nicht in allen Ländern
ratifiziert seien. Bis diese endgültig zum Abschluß kämen, werde noch viel Zeit vergehen, jedenfalls genug,
um die Möglichkeiten der russischen Erklärungen auszuschöpfen.

Die Bedenken gegen ein Wiederaufkommen des Militarismus habe er genau so wie Herr Staatsminister Dr.
Hoegner, er glaube aber, man müsse dafür sorgen, daß das zukünftige deutsche Heer anders werde wie das
frühere.

Daß die Verträge nicht die völlige Freiheit mit sich brächten, treffe zu, man müsse aber doch wohl
daran denken, daß 1945 niemand auch nur im entferntesten habe vermuten können, Deutschland werde
1953 wieder einen solchen Grad von Freiheit erlangt haben. Auch die anderen Mächte würden in einem
Ausmaß gebunden, daß es z.B. für französische Vorstellungen kaum erträglich sei. Er empfinde die Bindungen
nicht schmerzlich, da dadurch immerhin verhindert werde, daß die Deutschen wieder in Extreme verfielen,
er spreche sich für die Zustimmung aus, wobei er der Überzeugung sei, daß schon innerhalb weniger
Monate eine gemeinsame Außenpolitik in Deutschland möglich wäre, wenn nicht unglücklicherweise die
Bundestagswahlen bevorstünden.

Staatssekretär Dr. Koch stellt fest, daß er dem Herrn Ministerpräsidenten in rechtlicher Hinsicht völlig
beistimme. In der politischen Beurteilung unterstütze er aber den Standpunkt des Herrn Staatsministers Dr.
Hoegner. Herr Staatsminister Dr. Seidel habe so sachlich geantwortet, daß man nur bedauern könne, wenn in
der Vergangenheit der Ton der Erklärungen nicht überall so sachlich gewesen sei.

Er habe den Eindruck, daß man doch im Begriff sei, die Dinge zu übereilen; daher resultiere auch der
Widerstand in Frankreich, der seit dem Ja des Bundestags immer stärker geworden sei.17 Er glaube, daß ohne
die deutsche Opposition Frankreich zu den Verträgen bestimmt Nein sagen würde. Er halte es für taktisch
falsch und bedenklich, so schnell und rückhaltslos Ja zu sagen.

Staatssekretär Dr. Oberländer erklärt, der Wunsch nach Einheit und Freiheit sei allen gemeinsam. Er und
seine Freunde hätten ihre Stellung nicht gewechselt, sich aber nach reiflicher Überlegung entschlossen, Ja zu
sagen.

Der BHE fordere eine Generalamnestie und kämpfe um die Auslegung der sogenannten Bindungsklausel.18

Es komme jetzt mit Bestimmtheit ein russisches Angebot, dabei sei es von größter Bedeutung, daß Deutschland
mit befragt werde. Die Amerikaner hätten zugesichert, dies zu tun, jedenfalls werde also nichts ohne deutsche
Zustimmung geschehen. Dies habe den Ausschlag gegeben, daß der BHE für die Ratifizierung der Verträge
eintrete. Ein Nachgeben werde der deutschen Bevölkerung in der Sowjetzone nicht helfen, wenn er auch
bedauere, daß der Bundeskanzler in den USA Äußerungen gemacht habe, die fast nach einem Abschreiben der
Sowjetzone geklungen hätten.

16 Hier hs. Änderung v. Gumppenbergs im Registraturexemplar; die ursprüngliche Formulierung hatte gelautet: „Sicherungsanlagen“ (StK-
MinRProt 20).

17 Hier hs. Änderungen v. Gumppenbergs im Registraturexemplar; die ursprüngliche Formulierung des Satzes hatte gelautet: „Er habe den Eindruck,
daß man doch im Begriff sei, die Dinge zu übereilen; er begrüße deshalb auch den Widerstand in Frankreich, der seit dem Ja des Bundestags immer
stärker geworden sei.“ (StK-MinRProt 20).

18 Zu den außenpolitischen Positionen des BHE und dessen Haltung gegenüber der Adenauer'schen Politik der Westbindung vgl. Schönwald, Integration
S. 906–922, insbes. S. 908 : Nach Auffassung des BHE war im Generalvertrag die Kriegsverbrecherfrage nicht ausreichend im Sinne einer
umfassenden Amnestie gelöst, weiterer Hauptkritikpunkt war die Bindungsklausel, die die Einbindung und den Verbleib der Bundesrepublik in
einem westlichen Bündnissystem fixierte.
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Man wisse noch nicht, was aus Rußland komme, deshalb scheine es ihm auch nicht richtig zu sein,
grundsätzlich nur Ja oder nur Nein zu sagen. Deutschland müsse zwischen den Völkern des Ostens und dem
dort herrschenden System unterscheiden und wieder versuchen, Brücke zwischen Ost und West zu werden.

Ministerpräsident Dr. Ehard erwidert, er würdige die Gründe, die gegen die Zustimmung vorgebracht worden
seien. Jeder einzelne müsse entscheiden, was er für das beste halte. Er halte es für tragisch, daß man nicht zu
einer gemeinsamen außenpolitischen Linie komme, wenn man z.B. bedenke, daß Herr Ollenhauer 19 kürzlich
in Paris gesagt habe, er sei eigentlich mit allem in der Außenpolitik einverstanden, nämlich mit der Anlehnung
an den Westen und mit der Notwendigkeit, bereit zu sein, für eine Verteidigung etwas zu tun. Er gebe aber die
Hoffnung nicht auf, daß es doch noch möglich werde, sich in Deutschland über die Außenpolitik zu einigen,
wenn er auch vor den Wahlen dafür keine Aussicht sehe. Notwendig sei es freilich, daß alle Fragen so sachlich
wie möglich erörtert würden.

Wenn diese Verträge jetzt abgelehnt würden, so sei die Folge, daß Deutschland überhaupt keine
außenpolitische Linie mehr habe und eine grundsätzlich andere Konzeption versucht werden müsse. Er sehe
aber keine andere Alternative, wenn er im Prinzip auch grundsätzlich dafür sei, sie zu beschreiten, falls
dadurch eine Verständigung erreicht werden könne. Persönlich sei er überzeugt, daß es notwendig sei, zu
Verhandlungen mit Rußland zu kommen, denn anders könne eine Wiedervereinigung nicht erzielt werden. Die
Gefahr, die von Rußland drohe, scheine im Augenblick geringer als früher zu sein, so daß die Aussicht der
Verhandlungen nicht ungünstig sei. Dabei habe Deutschland aber das große Interesse, nicht Objekt zu sein,
sondern eingeschaltet zu werden, damit keine Entscheidungen über seinen Kopf hinweg getroffen würden.
Es sehe so aus, daß wir im Augenblick in eine Position kämen, die eine Garantie dafür biete, daß man keine
Entscheidungen ohne uns treffen werde. Wenn man aber ablehne, sei die Möglichkeit groß, daß von den
Alliierten erklärt werde, mit Deutschland könne man nun einmal nicht verhandeln und in Zukunft werde die
Politik von den Westmächten allein gemacht.

Wenn man sage, Deutschland werde auch nach der Ratifizierung der Verträge nicht völlig frei und souverän,
so sei das richtig; wenn man aber drei Schritte zu einem endgültigen Ergebnis habe, so halte er es für besser,
zunächst wenigstens einen oder zwei Schritte zu tun, wenn dies möglich sei.

Ein Argument könne er nicht recht gelten lassen, nämlich das, daß man Rußland jetzt nicht reizen solle,
er erinnere daran, daß bei Besprechungen in den vergangenen Jahren General Clay 20 wiederholt geäußert
habe, die Amerikaner seien durch das Abkommen von Potsdam gebunden und dürften die Russen nicht reizen.
Schließlich habe dann General Clay ausdrücklich zugegeben, mit dieser Politik komme man den Russen
gegenüber nicht weiter, diese verstünden nur eine Sprache, nämlich die der Festigkeit und Stärke. Er glaube,
daß gerade jetzt die Russen diese Sprache noch mehr verstehen würden als früher, nachdem sie in einer inneren
Krise seien.

Selbstverständlich sei auch er der Meinung, daß man zu einem Volksheer, keinesfalls aber zu einem
Berufsheer kommen müsse. Dazu sei es aber notwendig, daß unter allen Umständen eine Hypertrophie des
Zentralismus vermieden werde. Was Frankreich betreffe, so liege in seinem ewigen Mißtrauen in der Tat ein
Grund für die Tragik der europäischen Situation. Die Franzosen übersähen, daß auch ihr Land verloren sei,
wenn Deutschland nicht gehalten werden könne. Was Amerika anlange, so müsse dieses Europa und England
halten, wenn es sich selbst verteidigen wolle; er glaube deshalb mit Herrn Staatsminister Dr. Seidel, daß die
USA nicht gewillt sei, Europa und Deutschland in irgend einer Form preiszugeben.

Alles in allem könne er sagen, daß ihm an den Vorträgen auch manches nicht gefalle, ferner daß er aufrichtig
bedauere, wenn keine Einigung zu erzielen gewesen sei. Trotzdem spreche er sich aber für die Zustimmung
zu dem Vertragswerk aus.

19 Biogramm: ollenhauererich_97588
20 Biogramm: clayluciusd_48063
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Staatsminister Zietsch bezieht sich auf die Äußerung des Herrn Ministerpräsidenten, daß keine Alternative
bestehe und meint, diese sei gerade darin gegeben, daß man jetzt nichts überstürze. Zweifellos sei das Verhältnis
zu Frankreich durch Äußerungen, wie sie im Bundestag gefallen seien, nur verschlechtert worden, wobei wenig
Aussicht bestehe, daß es wieder gebessert werden könne.

Deutschland, das nur ein Brückenkopf des eurasischen Kontinents sei, sei nicht in der Lage, eine selbständige
Außenpolitik zu treiben, auch nicht nach dem Abschluß der Verträge. Die Zustimmung zu diesen bedeute
die Festlegung der Bundesrepublik auf die westliche Politik, also auf die Politik der Vereinigten Staaten. Es
sei nicht zu bestreiten, daß wirkliche selbständige Politik nur in Washington und Moskau gemacht werden
könne, so daß also eine Zustimmung mit der absoluten Unterwerfung Deutschlands unter die amerikanische
Politik gleichbedeutend sei. Die wirklichen Interessen Amerikas lägen nicht im Brückenkopf Europa sondern
im fernen Osten, während es für Deutschland gefahrvoll sei, sich als Land der Mitte einseitig festzulegen. Im
Schlepptau der USA sei Deutschland nicht mehr in der Lage, seine eigene geschichtliche Rolle zu spielen,
nämlich Mittler zu sein. Dabei sei er überzeugt, daß der Tod Stalins tatsächlich eine Wende in der politischen
Entwicklung bedeute.

Ministerpräsident. Dr. Ehard stellt fest, daß eine selbständige Politik jetzt in Deutschland überhaupt nicht
betrieben werden könne. Entweder müsse es sich an die westlichen Mächte anschließen oder an die östlichen
ausliefern. Man müsse sich ganz bewußt die Frage vorlegen, ob wir uns tatsächlich der Hoffnung hingeben
könnten, in absehbarer Zeit eine selbständige Macht zu sein, die von sich aus Entscheidungen treffen könne.

Er sei fest überzeugt, daß keine andere Möglichkeit übrig bleibe, als sich den westlichen Mächten
anzuschließen.

Staatsminister Dr. Seidel fügt hinzu, daß eine Position nur erworben werden könne durch eine Orientierung
nach Westen. Dann könne später vielleicht auch wieder die Möglichkeit bestehen, eine Mittlerrolle zu spielen.

Staatsminister Weinkamm führt aus, allein könne Deutschland nie mehr eine entscheidende Rolle in Europa
spielen, während z.B. durch die Vereinigung mit anderen das Gewicht von Ländern, die nur klein seien,
gesteigert werden könne. Im gegenwärtigen Zeitpunkt bleibe nichts anderes übrig, als sich mit dem Westen zu
verbinden. Wenn die Integration Europas wirklich durchgeführt sei, könne Deutschland auch dazu beitragen,
daß europäische Politik gemacht werde.

Er glaube auch nicht, daß Verhandlungen mit den Russen durch die Zustimmung zu den Verträgen gestört
werden könnten. Denn wenn die Russen tatsächlich die Absicht hätten, bessere Beziehungen herzustellen,
so hätten sie in der Vergangenheit genug Gelegenheit dazu gehabt. Die russischen Expansionsbestrebungen
könnten nur durch die vereinigte Kraft des Westens eingedämmt werden.

Ministerpräsident Dr. Ehard kommt dann darauf zu sprechen, ob es noch möglich sei, durch Zuwarten
noch bessere Bedingungen zu erreichen. Man müsse sich aber darüber klar sein, daß sich die Vereinigten
Staaten absolut festgelegt hätten, es also nicht anzunehmen sei, daß bei einer Ablehnung der Verträge bei den
USA irgendeine Bereitschaft bestehe, andere Bedingungen einzuräumen. Was er besonders an den Verträgen
begrüße, sei die Tatsache, daß sie entwicklungsfähig seien und durch das Gewicht der Verhältnisse in einer
Reihe von Punkten bald überholt sein könnten.

Stv. Ministerpräsident Dr. Hoegner betont, es gebe niemand, der glaube, durch den Anschluß an Rußland sei
irgend etwas zu gewinnen. Es sei auch eine Utopie zu meinen, die Politik von Rapallo könne wiederholt werden.
Die Frage sei, ob für den unvermeidbaren Anschluß an den Westen durch Zuwarten bessere Bedingungen
eingehandelt werden könnten. Er glaube, daß gerade die Reise des Bundeskanzlers nach den USA bewiesen
habe,21 daß auch die Amerikaner Deutschland brauchten, so daß vielleicht doch noch mehr erreicht werden

21 Vom 7. bis 19.4.1953 hatte Bundeskanzler Adenauer seinen ersten offiziellen Besuch nach Nordamerika – in die USA und nach Kanada –
durchgeführt. Vgl. Kabinettsprotokolle 1953 S. 42f., 245 u. 268f. ; SZ Nr. 79, 7.4.1953, „Schiffssirenen begrüßen Adenauer im New Yorker Hafen“;
Nr. 91, 21.4.1953, „Adenauers Bilanz seiner Amerikareise“ .
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könne. Man dürfe die Hoffnung nicht aufgeben, daß ein Volk von 65 Millionen eine politische Rolle spielen
könne.

Dar Ministerrat beschließt mit 10 gegen 6 Stimmen den Gesetzentwürfen unter 1a, b, sowie 2a, b
zuzustimmen.

Auf Vorschlag von Herrn Staatsminister Dr. Hoegner wird noch beschlossen, daß die Mitglieder des
Kabinetts der Presse keinerlei Mitteilung machen.

Stv. Ministerpräsident Dr. Hoegner empfiehlt noch unter Zustimmung des Ministerrats, von Bayern aus alles
zu tun, damit die Gegensätze nicht weiter verschärft werden.22

3.  Entwurf eines Gesetzes über die Angelegenheiten der Vertriebenen und Flüchtlinge
(Bundesvertriebenengesetz) 23

Ministerialrat Dr. Gerner berichtet, im Koordinierungsausschuß sei man übereinstimmend der Meinung
gewesen, daß dem Entwurf trotz gewisser Bedenken zugestimmt werden sollte.24

Staatsminister Dr. Oechsle erklärt, an sich stehe § 70, der die Zulassung zur Kassenpraxis behandle,
in Widerspruch zu einem Beschluß des Bayer. Landtags.25 Der Sozialpolitische Ausschuß habe aber eine
besondere Klausel für Bayern abgelehnt, so daß es aussichtslos wäre, nochmals den Versuch zu machen, etwas
zu erreichen. Jedenfalls sei die Angelegenheit nicht bedeutend genug, um den Vermittlungsausschuß anzurufen.

Staatssekretär Dr. Oberländer führt aus, das Gesetz enthalte viele Kann- und Sollvorschriften, so daß bei der
Durchführung erhebliche Schwierigkeiten entstehen könnten. Ganz abgesehen von der Frage aber, ob sich eine
Mehrheit für die Anrufung des Vermittlungsausschusses finden werde, müsse man schon deshalb zustimmen,
weil der Gesetzentwurf sonst in diesem Bundestag nicht mehr verabschiedet werden könne. Dafür könne aber
niemand die Verantwortung übernehmen.

Staatsminister Dr. Schlögl fügt hinzu, das Gesetz sei zwar nicht befriedigend, nachdem aber Herr
Staatssekretär Dr. Oberländer seine Zustimmung erklärt habe, werde er auch keine Bedenken mehr erheben.

Der Ministerrat beschließt, dem Gesetzentwurf zuzustimmen.26

4.  Entwurf eines Gesetzes zur Änderung und Ergänzung des Einkommensteuergesetzes 27

Es wird beschlossen, entsprechend dem früheren Beschluß des Ministerrats vom 24. März 1953 den
Vermittlungsausschuß anzurufen.28

5.  Entwurf eines Gesetzes zur Förderung der landwirtschaftlichen Siedlung 29

Ein Antrag nach Art. 77 Abs. 2 GG wird nicht gestellt.30

6.  Entwurf eines Gesetzes über die Lastenausgleichsbank (Bank für Vertriebene und Geschädigte) 31

Ministerialrat Dr. Gerner erläutert die in der BR-Drucks. Nr. 161/1/53 zusammengefaßten Empfehlungen,
insbesondere diejenigen zu 3a und 3b. Im Koordinierungsausschuß habe sich der Vertreter des
Wirtschaftsministeriums dafür ausgesprochen, in § 7 Abs. 1 Nr. 9 das Wort „sieben“ durch „vier“ zu

22 Zum Fortgang s. Nr. 153 TOP I, Nr. 155 TOP VI/3 u. Nr. 156 TOP I.
23 Vgl. Nr. 149 TOP I/2.
24 S. das Kurzprotokoll über die 118. Koordinierungsbesprechung für Bundesangelegenheiten in der Bayerischen Staatskanzlei am 20. April 1953

(Bevollmächtigter Bayerns beim Bund 11/II ).
25 Der § 70 des Gesetzes enthielt Bestimmungen zur fortbestehenden Zulassung zur Kassenpraxis für diejenigen Vertriebenen und SBZ-Flüchtlinge,

die vor dem 4.9.1939 als Ärzte, Zahnärzte und Dentisten zugelassen waren. StM Oechsle bezieht sich vorliegend auf einen Antrag des
Landtagsabgeordneten Soenning, den der Bayer. Landtag in seiner Sitzung vom 14.2.1952 angenommen hatte und mit dem die Staatsregierung
beauftragt wurde, „bei den kommenden Verhandlungen über die Reform der Sozial-Kranken-Versicherung in Bayern und beim Bund im Interesse
der Volksgesundheit und der Befriedung des Arzt-Krankenkassenverhältnisses dahin zu wirken, daß […] ein unabhängiger, wirtschaftlich gesicherter
Ärztestand erhalten bleibt.“ S. StB. 1951/52 III S. 1592–1597, Zitat S. 1592 .

26 In thematischem Fortgang s. Nr. 170 TOP III (Durchführungsverordnung) u. Nr. 188 TOP I/32 (1. Änderungsgesetz). – Gesetz über die
Angelegenheiten der Vertriebenen und Flüchtlinge (Bundesvertriebenengesetz – BVFG –) vom 19. Mai 1953 ( BGBl. I S. 201 ).

27 Vgl. Nr. 149 TOP I/3.
28 Gesetz zur Änderung und Ergänzung des Einkommensteuergesetzes vom 19. Mai 1953 ( BGBl. I S. 222 ).
29 Vgl. Nr. 149 TOP I/4.
30 Gesetz zur Förderung der landwirtschaftlichen Siedlung vom 15. Mai 1953 ( BGBl. I S. 224 ).
31 Vgl. Kabinettsprotokolle 1953 S. 203f., 237, 356 u. 512 . Abdruck von Entwurf und Begründung als BR-Drs. Nr. 161/53. Mit dem Gesetz sollte die

1950 gegründete Vertriebenenbank in ein Kreditinstitut als Anstalt des öffentlichen Rechts umgewandelt werden.
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ersetzen,32 während der Vertriebenenausschuß eine Festsetzung der Zahl der Aufsichtsratsmitglieder auf fünf
für erforderlich halte.

Nachdem sich Staatsminister Dr. Seidel mit der Erhöhung der Zahl der Aufsichtsratsmitglieder auf fünf
einverstanden erklärt, wird beschlossen, insoweit dem Vorschlag des Vertriebenenausschusses zu folgen.

Ferner wird beschlossen, die Empfehlungen unter Ziff. 4a und 4b nicht zu unterstützen.33

7.  Benennung von Mitgliedern für die Aufnahme- und Beschwerdeausschüsse im Notaufnahmeverfahren
Berlin 34

Der Ministerrat schließt sich dem Vorschlag des Ausschusses für Flüchtlingsfragen vom 16. April 1953 an.
8.  Entwurf eines Gesetzes zur Änderung von einzelnen Vorschriften der Reichsabgabenordnung und des
Steueranpassungsgesetzes35

Ministerialrat Dr. Gerner weist darauf hin, daß es sich hier um einen Rückläufer handle. Die Empfehlungen
unter Ziff. II 1, 2, 4a und 5 könnten nach Meinung des Koordinierungsausschusses unterstützt werden.36

Der Ministerrat beschließt, so zu verfahren.
Was die Empfehlungen unter Ziff. 3 betreffe, so schlage das Finanzministerium auch hier die Unterstützung

vor, da es die Heraufsetzung der Buchführungsgrenze auf 9 000 DM ablehne; anderer Meinung sei dagegen
der Vertreter des Landwirtschaftsministeriums gewesen.37

Staatsminister Zietsch betont, daß die jetzige Buchführungsgrenze von 6 000 DM an sich schon sehr hoch
sei und eine weitere Erhöhung größte Nachteile mit sich bringen werde.

Staatssekretär Maag tritt dafür ein, es hinsichtlich des Art. I Ziff. 7 bei dem Beschluß des Bundestags zu
belassen, nachdem die Gründe, die für die Begrenzung der Buchführungspflicht auf 6 000 DM gesprochen
hätten, nicht mehr vorhanden seien. Nachdem die Buchführungsgrenze 1942 bereits auf 12 000 RM erhöht
worden sei, sei jetzt eine von 9 000 DM berechtigt, zumal die Landwirte häufig gar nicht in der Lage seien,
ihrer Buchführungspflicht zu genügen.

Nachdem Staatsminister Zietsch, unterstützt von Staatssekretär Dr. Guthsmuths, nochmals den Standpunkt
des Staatsministeriums der Finanzen dargelegt hat, wird beschlossen, Ziff. 3 der Empfehlungen zu unterstützen,
demnach bei der Buchführungsgrenze von 6 000 DM festzuhalten.38

9.  Entwurf eines Gesetzes zur Ergänzung des Ersten Gesetzes zur Förderung des Kapitalmarkts 39

Der Ministerrat beschließt, entsprechend der in der BR-Drucks. Nr. 144/1/53 unter Ziff. II enthaltenen
Empfehlung des Innenausschusses den Vermittlungsausschuß anzurufen.40

10.  Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Gesetzes über einen Währungsausgleich für Sparguthaben
Vertriebener 41

Zustimmung.42

32 S. das Kurzprotokoll über die 118. Koordinierungsbesprechung für Bundesangelegenheiten in der Bayerischen Staatskanzlei am 20. April 1953
(Bevollmächtigter Bayerns beim Bund 11/II ).

33 Zum Fortgang s. Protokolle Ehard III Bd. 4 Nr. 203 TOP I/40. – Gesetz über die Lastenausgleichsbank (Bank für Vertriebene und Geschädigte)
vom 28. Oktober 1954 ( BGBl. I S. 293 ).

34 S. die BR-Drs. Nr. 168/53.
35 S. Protokolle Ehard III Bd. 2 Nr. 118 TOP I/9.
36 S. das Kurzprotokoll über die 118. Koordinierungsbesprechung für Bundesangelegenheiten in der Bayerischen Staatskanzlei am 20. April 1953

(Bevollmächtigter Bayerns beim Bund 11/II ). Bezug genommen wird auf die in der BR-Drs. Nr. 145/1/53 zusammengefaßten Empfehlungen des
BR-Agrarausschusses, des BR-Finanz- und des BR-Rechtsausschusses auf Anrufung des Vermittlungsausschusses.

37 Diskussionsgegenstand ist vorliegend die Grenze für die steuerliche Buchführungspflicht für Land- und Forstwirte in Höhe von 6 000 DM.
38 Zum Fortgang s. Nr. 160 TOP I/a2.
39 S. im Detail StK-GuV 15390. Zum Ersten Gesetz zur Förderung des Kapitalmarkts vom 15. Dezember 1952 ( BGBl. I S. 793 ) s. Protokolle Ehard III

Bd. 2 Nr. 104 TOP II/9 u. Protokolle Ehard III Bd. 2 Nr. 128 TOP I/7. Es handelte sich um einen Initiativentwurf der Bundestagsfraktionen von
CDU/CSU, FDP und DP, den der Deutsche Bundestag in seiner Sitzung vom 25.3.1953 auf Grundlage des Mündlichen Berichts des Ausschusses
für Finanz- und Steuerfragen angenommen hatte. S. Verhandlungen des Deutschen Bundestages 1. Wahlperiode S. 12478f. ; BT-Drs. Nr. 4056; BT-
Drs. Nr. 4173; BR-Drs. Nr. 144/53.

40 Gesetz zur Ergänzung des Ersten Gesetzes zur Förderung des Kapitalmarkts vom 15. Mai 1953 ( BGBl. I S. 190 ).
41 S. Protokolle Ehard III Bd. 2 Nr. 130 TOP I/2.
42 Gesetz zur Änderung des Gesetzes über einen Währungsausgleich für Sparguthaben Vertriebener vom 6. Mai 1953 ( BGBl. I S. 165 ).
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11.  Entwurf eines Gesetzes über steuerliche Begünstigung von Zuschüssen und Darlehen zur
Vorfinanzierung des Lastenausgleichs 43

Staatssekretär Dr. Oberländer erinnert daran, daß er sich am 24. März 1953 im Ministerrat dem Beschluß,
dem Gesetzentwurf nicht zuzustimmen, angeschlossen habe. In der Zwischenzeit habe er aber festgestellt, daß
der Gesetzentwurf doch notwendig sei, da die Reserve des Lastenausgleichsfonds erheblich gesunken sei. Er
befürchte, daß man besonders bei den Baumaßnahmen in Schwierigkeiten komme, wenn das Gesetz nicht
angenommen werde.

Staatsminister Zietsch verweist auf einen Antrag Hamburgs und empfiehlt, diesen zu unterstützen.44

Nach kurzer Aussprache wird beschlossen, den Vermittlungsausschuß nach Maßgabe des zu erwartenden
Antrags der Freien und Hansestadt Hamburg anzurufen.45

12.  Entwurf eines Tabaksteuergesetzes 46

Staatsminister Zietsch stellt fest, daß die Bedenken des Finanzausschusses sich vor allem gegen die §§ 12,
18 und 28 richteten und die Anrufung des Vermittlungsausschusses für notwendig gehalten werde.47

Der Ministerrat beschließt, den Vermittlungsausschuß anzurufen.48

13.  Entwurf eines Zweiten Gesetzes zur Änderung und Ergänzung des Wertpapierbereinigungsgesetzes 49

Einwendungen werden nicht erhoben.
14.  Entwurf einer Verwaltungsanordnung über die steuerliche Aberkennung von Sammelwertberichtigungen
bei Kreditinstituten 50

Zustimmung.
15.  Entwurf einer Verwaltungsanordnung über die Änderung und Ergänzung der Einkommensteuer-
Richtlinien 1951 für die Veranlagung zur Einkommensteuer 1952 51

Ministerialrat Dr. Gerner führt aus, im Koordinierungsausschuß habe der Vertreter des
Landwirtschaftsministeriums52 zwar empfohlen, der Verwaltungsanordnung zuzustimmen, jedoch unter
Berücksichtigung der vom Agrarausschuß empfohlenen Abänderungsvorschläge.53 Das Finanzministerium sei

43 Vgl. Nr. 149 TOP I/12.
44 Bezug genommen wird auf den Antrag der Freien und Hansestadt Hamburg auf Anrufung des Vermittlungsausschusses vom 25.3.1953. S. die BR-

Drs. Nr. 137/1/53.
45 Gesetz über steuerliche Begünstigung von Zuschüssen und Darlehen zur Vorfinanzierung des Lastenausgleichs vom 15. Mail 1953 ( BGBl. I S. 189 ).
46 S. im Detail StK-GuV 10639 u. StK-GuV 10640. Vgl. Protokolle Ehard III Bd. 2 Nr. 122 TOP I/1; Kabinettsprotokolle 1952 S. 61, 477f., 536 u.

675f. Abdruck von Entwurf und Begründung als BR-Drs. Nr. 362/52. Der Deutsche Bundestag hatte das Gesetz in seiner Sitzung vom 15.4.1953 auf
Grundlage des Schriftlichen Berichts des BT-Ausschusses für Finanz- und Steuerfragen angenommen. S. die BT-Drs. Nr. 3861 u. BT-Drs. Nr. 4182;
Verhandlungen des Deutschen Bundestages 1. Wahlperiode S. 12576–12591 . Abdruck der vom Bundestag verabschiedeten Fassung als BR-Drs.
Nr. 169/53.

47 S. den Auszug aus dem Kurzprotokoll der Sitzung des BR-Finanzausschusses vom 16.4.1953. Der § 12 Abs. 2 u. 3 der vom Bundestag
verabschiedeten Fassung enthielt Bestimmungen bezüglich der auf Antrag möglichen Stundung oder des Aufschubs der Zahlung der Tabaksteuer für
Herstellerbetriebe, hier insbesondere für politisch Verfolgte, Spätheimkehrer, politische Flüchtlinge aus der DDR und total Kriegsgeschädigte, die
bereits früher Tabakproduzenten gewesen sind. Hier sollten nach Auffassung des BR-Finanzausschusses „auf dem Wege der Steuergesetzgebung
sozialpolitische und wirtschaftspolitische Maßnahmen getroffen werden“, was dem Gedanken eines Verbrauchsteuergesetzes völlig zuwiderlaufe.
Der § 18 betraf Steuersenkungen für „Tabakähnliche Waren“ – d.h. Zigarettenpapier – , die eine Begünstigung der selbstgedrehten Zigarette und
damit eine Benachteiligung der tabakverarbeitenden Betriebe darstellten sowie einen nicht hinnehmbaren Steuerausfall in Höhe von rund 20 Mio
DM zur Folge hätten. § 28 regelte das Rabattverbot für Tabakwaren, hier war die vom Bundesrat geforderte Verschärfung der Bestimmungen (vgl.
BR-Drs. Nr. 363/52 (Beschluß)) nicht umgesetzt worden (StK-GuV 10640).

48 Der Bundesrat beschloß in seiner Sitzung vom 24.4.1953, auf die Anrufung des Vermittlungsausschusses zu verzichten. S. den Sitzungsbericht über
die 105. Sitzung des Bundesrates in Bonn am 24. April 1953 S. 205f. In thematischem Fortgang (Änderungsgesetz) s. Nr. 162 TOP VIII/48. –
Tabaksteuergesetz vom 6. Mai 1953 ( BGBl. I S. 169 ).

49 S. im Detail StK-GuV 15376. Vgl. Kabinettsprotokolle 1953 S. 248 . Abdruck von Entwurf und Begründung als BR-Drs. Nr. 157/53. Vgl. Protokolle
Ehard II Bd. 3 Nr. 129 TOP I/A10 u. Protokolle Ehard III Bd. 1 Nr. 18 TOP VII/4 (1. Änderungs- und Ergänzungsgesetz). Zum Fortgang s. Nr. 164
TOP VII/11.

50 S. im Detail StK-GuV 10041. Abdruck von Entwurf und Begründung als BR-Drs. Nr. 128/53. – Verwaltungsanordnung über die steuerliche
Aberkennung von Sammelwertberichtigungen bei Kreditinstituten vom 25.6.1953 ( BAnz. Nr. 125, 3.7.1953 ).

51 S. im Detail StK-GuV 10699. Abdruck von Entwurf und Begründung als BR-Drs. Nr. 158/53.
52 Gemeint ist ORR Schneller.
53 Abdruck der Empfehlungen des BR-Finanz-, des BR-Wirtschafts- und des BR-Agrarausschusses als BR-Drs. Nr. 158/1/53. Finanz- und

Wirtschaftsausschuß hatten die Zustimmung zum Entwurf ohne Änderungen empfohlen. Die Vorschläge des BR-Agrarausschusses betrafen die
steuerlichen Berechnungen von Wiederaufforstungsmaßnahmen von Land- und Forstwirten.
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jedoch anderer Meinung,54 weil die in dem Vorschlag behandelte Frage erneut durch den Bundesfinanzhof
überprüft werde.55

Der Ministerrat schließt sich der Auffassung des Finanzministeriums an und beschließt, zuzustimmen.56

16.  Entwurf einer Verwaltungsanordnung über die Änderung und Ergänzung der Körperschaftsteuer-
Richtlinien 1951 für die Veranlagung zur Körperschaftsteuer 1952 57

Von den Empfehlungen in der BR-Drucks. Nr.150/1/53 werden diejenigen unter 1, 2 und 3 unterstützt,
dagegen nicht die unter Ziff. 4 und 5.58

17.  Richtlinien zu § 323 Abs. 1 des Lastenausgleichsgesetzes59

Es wird festgestellt, daß dieser Punkt von der Tagesordnung abgesetzt wird.60

18.  Rechnung des Bundesrechnungshofes für das Rechnungsjahr 1950 – Einzelplan XX61

Dem Vorschlag des Finanzausschusses entsprechend wird beschlossen, die erbetene Entlastung zu erteilen.
19.  Entwurf eines Gesetzes über das Verfahren in der Sozialgerichtsbarkeit (Sozialgerichtsordnung – SGO)
62

Ministerialrat Dr. Gerner erläutert die in der BR-Drucks. Nr. 117/1/53 zusammengefaßten Empfehlungen
der beteiligten Ausschüsse,63 worauf der Ministerrat beschließt, sämtliche Empfehlungen zu unterstützen mit
Ausnahme der folgenden:

Ziff. II 48a und b, 50a, 53a und 54.
Ministerialrat Dr. Gerner weist darauf hin, daß damit die Empfehlungen unter Ziff. II 2, 4b und 17b entfallen.64

20.  Entwurf eines Gesetzes über das Verwaltungsverfahren in der Kriegsopferversorgung 65

Der Ministerrat beschließt, die Empfehlung unter Ziff. I b zu unterstützen, dagegen nicht diejenigen unter
Ziff. I a und II 2.66

Die weiteren Empfehlungen unter Ziff. II werden unterstützt, soweit sie nicht durch I b ihre Erledigung
gefunden haben.67

21.  Entwurf eines Gesetzes betreffend die Einkommensgrenze für das Erlöschen der freiwilligen
Versicherung in der gesetzlichen Krankenversicherung 68

54 Vertreter des StMF im Koordinierungsausschuß war RegDir Wilhelm Henle.
55 S. das Kurzprotokoll über die 118. Koordinierungsbesprechung für Bundesangelegenheiten in der Bayerischen Staatskanzlei am 20. April 1953

(Bevollmächtigter Bayerns beim Bund 11/II ).
56 Verwaltungsanordnung über die Änderung und Ergänzung der Einkommensteuer-Richtlinien 1951 für die Veranlagung zur Einkommensteuer 1952

vom 22. Mai 1953 (Beilage zum BAnz. Nr. 101, 30.5.1953 ).
57 S. im Detail StK-GuV 10689. Abdruck von Entwurf und Begründung als BR-Drs. Nr. 150/53.
58 Bei der BR-Drs. Nr. 150/1/53 handelte es sich um die Empfehlungen des BR-Agrar-, des BR-Finanz-, des BR-Wirtschafts- und des BR-

Innenausschusses. – Verwaltungsanordnung über die Änderung und Ergänzung der Körperschaftsteuer-Richtlinien 1951 für die Veranlagung zur
Körperschaftsteuer 1952 vom 2. Juni 1953 ( BAnz. Nr. 105, 5.6.1953 ).

59 S. die BR-Drs. Nr. 141/53.
60 Zum Fortgang s. Nr. 154 TOP I/9 u. Nr. 156 TOP I/12.
61 S. die BR-Drs. Nr. 140753.
62 S. im Detail StK-GuV 10977; MArb 2037. Vgl. Kabinettsprotokolle 1953 S. 212 u. 289 . Vgl. thematisch Nr. 138 TOP I/4 (Sozialgerichtsgesetz).

Abdruck von Entwurf und Begründung als BR-Drs. Nr. 117/53. Mit dem Gesetz sollte ein bundeseinheitliches Verfahrensrecht in der
Sozialgerichtsbarkeit auch in der 1. und 2. Rechtsstufe, also auch wenn es sich um Gerichte der Länder handelte, geschaffen werden.

63 Bei der BR-Drs. Nr. 117/1/53 handelte es sich um die Empfehlungen des BR-Ausschusses für Arbeit und Sozialpolitik, des Rechtsausschusses und
des Ausschusses für Innere Angelegenheiten.

64 Das vorliegend diskutierte Gesetz wurde in der Folge nicht weiter gesondert behandelt, sondern mit dem Sozialgerichtsgesetz verbunden und
verabschiedet. S. zum Fortgang hierzu Nr. 164 TOP VII/a32 (Sozialgerichtsgesetz), Nr. 181 TOP I (Ausführungsgesetz zum Sozialgerichtsgesetz).

65 S. im Detail StK-GuV 15277; Bevollmächtigter Bayerns beim Bund 949. Vgl. Kabinettsprotokolle 1953 S. 212, 311 u. 506 . Abdruck von Entwurf
und Begründung als BR-Drs. Nr. 119/53. Mit dem Gesetz sollte nun auch das Verwaltungsverfahren in der Kriegopferversorgung bundeseinheitlich
geregelt werden, nachdem vorausgehend das materielle Versorgungsrecht bereits durch das Bundesversorgungsgesetz vom 20.12.1950 (s. hierzu
Protokolle Ehard II Bd. 3 Nr. 117 TOP III/17) für das Bundesgebiet vereinheitlicht worden war.

66 Bezug genommen wird auf die in der BR-Drs. Nr. 119/1/53 abgedruckten Empfehlungen der BR-Ausschüsse für Arbeit und Sozialpolitik, für Innere
Angelegenheiten und für Finanzen.

67 Das Gesetz kam erst zwei Jahre später zustande. – Gesetz über das Verwaltungsverfahren der Kriegsopferversorgung vom 2. Mai 1955 ( BGBl. I
S. 202 ).

68 S. im Detail StK-GuV 10979. Vgl. Kabinettsprotokolle 1953 S. 239, 316 u. 506 ; Kabinettsprotokolle 1954 S. 193 . Abdruck von Entwurf und
Begründung als BR-Drs. Nr. 155/53.
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Auf Vorschlag des Herrn Staatsministers Dr. Oechsle wird beschlossen, die Empfehlung des Ausschusses
für Arbeit und Sozialpolitik BR-Drucks. Nr.155/1/53 abzulehnen und dafür den zu erwartenden Antrag des
Landes Nordrhein-Westfalen auf Abänderung des Gesetzes zu unterstützen.69

22.  Entwurf eines Gesetzes zur Ordnung des Handwerks (Handwerksordnung) 70

Zustimmung.71

23.  Entwurf eines Dritten Gesetzes zur Änderung des Gesetzes über die Errichtung der Bank Deutscher
Länder 72

Von den Empfehlungen der BR-Drucks. Nr. 125/1/53 werden diejenigen unter Ziff. 1 unterstützt, dagegen
nicht die unter Ziff. 2.73

24.  Entwurf eines Gesetzes über den Vertrieb von Blindenwaren 74

Der Ministerrat beschließt, sich den in der BR-Drucks. Nr. 147/1/53 enthaltenen Empfehlungen des
Wirtschafts- und des Rechtsausschusses anzuschließen.75

25.  Entwurf eines Gesetzes über das Meistbegünstigungsabkommen vom 31.10.1952 zwischen der
Bundesrepublik Deutschland und der Republik El Salvador 76

Bedenken werden nicht erhoben.
Ministerialrat Dr. Gerner macht noch darauf aufmerksam, daß die Zustimmungsbedürftigkeit des Gesetzes

noch geprüft werde.77

26.  Benennung von drei Mitgliedern für den Verwaltungsbeirat der Bundesanstalt für Flugsicherung 78

Es wird beschlossen, die Benennung der von Hessen, Hamburg und Nordrhein-Westfalen vorgeschlagenen
Personen zu unterstützen.
27.  Entwurf eines Verwaltungs-Vollstreckungsgesetzes 79

Zustimmung gem. Art. 78 GG.80

28.  Entwurf eines Gesetzes zur Regelung von Fragen der Staatsangehörigkeit 81

Nach Vortrag von Ministerialrat Dr. Gerner beschließt der Ministerrat, die Empfehlungen unter Ziff. 1a, c,
2, 3, 4a, b, 5, 7 mit 11 zu unterstützen.82

Die Empfehlung unter Ziff. 1b wird nicht unterstützt, zu der unter Ziff. 6 wird beschlossen, sich der Stimme
zu enthalten. Außerdem wird vereinbart, einen eigenen Antrag auf Neufassung des § 13 Abs. 3 nicht zu stellen.83

69 Zum Fortgang s. Protokolle Ehard III Bd. 4 Nr. 203 TOP I/25. Das Gesetz wurde in der Folge nicht verabschiedet.
70 S. im Detail StK-GuV 13262 u. StK-GuV 13263; Bevollmächtigter Bayerns beim Bund 734 Es handelte sich um einen Initiativentwurf der

Bundestagsfraktionen von CDU/CSU, FDP und DP, der bereits am 26.10.1950 eingebracht worden war, und den der Deutsche Bundestag in seiner
Sitzung vom 26.3.1953 auf Grundlage des Berichts des BT-Ausschusses für Wirtschaftspolitik verabschiedet hatte. Vgl. Kabinettsprotokolle 1950
S. 838 Anm. 26 ; s. Verhandlungen des Deutschen Bundestages 1. Wahlperiode S. 12531–12558 ; BT-Drs. Nr. 1428 u. BT-Drs. Nr. 4172.

71 In thematischem Fortgang (Änderungsgesetz) s. Nr. 188 TOP I/18. – Gesetz zur Ordnung des Handwerks (Handwerksordnung) vom 17. September
1953 ( BGBl. I S. 1411 ).

72 S. im Detail StK-GuV 10059. Vgl. Kabinettsprotokolle 1953 S. 139, 159f., 210f. u. 425 . Abdruck von Entwurf und Begründung als BR-Drs.
Nr. 125/53. Vgl. thematisch auch Protokolle Ehard III Bd. 1 Nr. 26 TOP I/15 (Übergangsgesetz zur Änderung des Gesetzes über die Errichtung der
Bank deutscher Länder vom 10. August 1951 ( BGBl. I S. 509 )).

73 Zum Fortgang s. Nr. 162 TOP VIII/38.
74 S. im Detail StK-GuV 10978. Abdruck von Entwurf und Begründung als BR-Drs. Nr. 147/53. Mit dem Gesetz sollten der Vertrieb und die

Herkunftsbezeichnung von Waren, die von Blinden produziert wurden, neu geregelt werden.
75 Zum Fortgang s. Nr. 164 TOP VII/40.
76 Abdruck von Entwurf und Begründung als BR-Drs. Nr. 149/53.
77 Zum Fortgang s. Nr. 188 TOP I/21.
78 Vgl. Nr. 151 TOP XI.
79 Vgl. Nr. 149 TOP I/19.
80 In thematischem Fortgang s. Nr. 154 TOP I/11. – Verwaltungs-Vollstreckungsgesetz (VwVG) vom 27. April 1953 ( BGBl. I S. 157 ).
81 S. im Detail MInn 90542. Vgl. Kabinettsprotokolle 1952 S. 627 ; Kabinettsprotokolle 1953 S. 203 u. S. 474 . Abdruck von Entwurf und Begründung

als BR-Drs. Nr. 118/53. Das Gesetz sollte die Staatsangehörigkeit jener Personengruppen regeln, denen in den Jahren 1938 bis 1945 in den vom
Deutschen Reich annektierten Gebieten die deutsche Staatsbürgerschaft durch Sammeleinbürgerungen – deren Rechtswirksamkeit umstritten war
– verliehen worden war.

82 Bezug genommen wird auf die in der BR-Drs. Nr. 118/1/53 enthaltenen Empfehlungen des BR-Innen-, des BR-Flüchtlings- und des BR-
Rechtsausschusses.

83 Die Bundesregierung leitete den Gesetzentwurf am 6.11.1953 an den Bundestag (mit den Änderungsvorschlägen des Bundesrates und einer
Stellungnahme der Bundesregierung hierzu). S. die BT-Drs. Nr. 44. Das Gesetz kam erst Anfang 1955 zustande. – Gesetz zur Regelung von Fragen
der Staatsangehörigkeit vom 22. Februar 1955 ( BGBl. I S. 65 ).
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29.  Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Gesetzes über die vorläufige Regelung der Errichtung neuer
Apotheken 84

Der Ministerrat beschließt, nach wie vor den Gesetzentwurf abzulehnen.85

30.  Entwurf einer Siebenten Verordnung zur Durchführung des Gesetzes zur Regelung der
Rechtsverhältnisse der unter Art. 131 GG fallenden Personen 86

Es wird beschlossen, dem Verordnungsentwurf zuzustimmen, wenn der Bundesrat nicht die Absetzung dieses
Punktes von der Tagesordnung beschließt.87

31.  Entwurf einer Verordnung über Gebühren für die Ausfertigung von Pässen, sonstigen Reisepapieren und
Sichtvermerken (Paßgebührenverordnung) 88

Die in der BR-Drucks. Nr. 103/1/52 zusammengefaßten Empfehlungen werden unterstützt.89

32.  Aufteilung der Zuschüsse des Bundes zu den Kosten der Volkszählung 1950 an die Länder90

Zustimmung.
33.  Entwurf eines Zweiten Gesetzes zur Änderung und Ergänzung des Gesetzes über Viehzählungen 91

Ministerialrat Dr. Gerner berichtet, die Bedenken zu § 7 Abs. 1 Satz 1 seien zwar nicht ausgeräumt, trotzdem
wolle das Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten von einem Antrag nach Art. 77 Abs. 2
GG absehen.

Der Ministerrat beschließt, zuzustimmen.92

34.  Entwurf eines Gesetzes über Preise für Getreide inländischer Erzeugung für das Getreidewirtschaftsjahr
1953/54 sowie über besondere Maßnahmen in der Getreide- und Futtermittelwirtschaft (Getreidepreisgesetz
1953/54) 93

Es wird beschlossen, die in Ziff. III der BR-Drucks. Nr. 153/1/53 enthaltenen Abänderungsvorschläge
zu unterstützen, sowie sich der in Ziff. IV der genannten Drucksache enthaltenen Entschließung des
Agrarausschusses anzuschließen.94

35.  Entwurf einer Verordnung über die Erhebung eines Bundesausgleichs in der Milchwirtschaft 95

Auf den Beschluß des Ministerrats vom 24. März 1953 wird Bezug genommen.96

36.  Ausgabe von nom. 20 Millionen 7½%-igen Schuldverschreibungen der Landwirtschaftlichen
Rentenbank 97

Zustimmung.

84 S. im Detail StK-GuV 10091. Vgl. thematisch Nr. 148 TOP XII. Vgl. Kabinettsprotokolle 1953 S. 240 . Abdruck von Entwurf und Begründung als
BR-Drs. Nr. 152/53. Mit dem Änderungsgesetz sollte die Geltungsdauer des bis zum 15.7.1953 befristeten Gesetzes über die vorläufige Regelung
der Errichtung neuer Apotheken vom 13.1.1953 bis zum 30.9.1953 verlängert werden.

85 Zum Fortgang s. Nr. 161 TOP I/B9.
86 S. im Detail StK-GuV 15950. Abdruck von Entwurf und Begründung als BR-Drs. Nr. 129/53.
87 Zum Fortgang s. Nr. 156 TOP I/20.
88 S. im Detail StK-GuV 10942. S. Protokolle Ehard III Bd. 2 Nr. 88 TOP I/20.
89 Verordnung über Gebühren für die Ausfertigung von Pässen, sonstigen Reisepapieren und Sichtvermerken (Paßgebührenverordnung) vom 6. Juli

1953 ( BGBl. I S. 493 ).
90 S. die BR-Drs. Nr. 127/53. Zum Gesetz über eine Zählung der Bevölkerung, Gebäude, Wohnungen, nichtlandwirtschaftlichen Arbeitsstätten und

landwirtschaftlichen Kleinbetriebe im Jahre 1950 (Volkszählungsgesetz 1950) vom 27. Juli 1950 ( BGBl. I S. 335 ) s. Protokolle Ehard II Bd. 3
Nr. 104 TOP I/3a.

91 Vgl. Protokolle Ehard III Bd. 2 Nr. 118 TOP I/3.
92 In thematisch ähnlichem Fortgang s. Nr. 164 TOP VII/a60 u. Nr. 166 TOP III/A34. Das vorliegend behandelte Gesetz wurde in der Folge nicht

verkündet (vgl. Protokolle Ehard III Bd. 2 Nr. 118 TOP I/3 Anm. 8); erst 1956 kam es zur Verkündigung in geänderter Form. – Viehzählungsgesetz
vom 18. Juni 1956 ( BGBl. I S. 522 ).

93 S. im Detail StK-GuV 10071. Vgl. Kabinettsprotokolle 1953 S. 241 u. 398 . Abdruck von Entwurf und Begründung als BR-Drs. Nr. 153/53. Zum
Gesetz über Preise für Getreide inländischer Erzeugung für das Getreidewirtschaftsjahr 1952/53 und über besondere Maßnahmen in der Getreide-
und Futtermittelwirtschaft (Getreidepreisgesetz 1952/53) vom 9.7.1952 s. Protokolle Ehard III Bd. 2 Nr. 106 TOP III/21. Zu den jährlich erlassenen
Folgegesetzen, die der Regelung der Getreidepreise aus inländischer Produktion und der Stabilisierung des Getreidemarktes dienten, bis ins Jahr
1962 s. StK-GuV 10072, StK-GuV 10073 u. StK-GuV 10074.

94 Zum Fortgang s. Nr. 162 TOP VIII/44.
95 Vgl. Nr. 149 TOP I/7.
96 Verordnung über die Erhebung eines Bundesausgleichs in der Milchwirtschaft vom 30. April 1953 ( BAnz. Nr. 84, 5.5.1953 ).
97 S. die BR-Drs. Nr. 156/53.
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37.  Entwurf eines Gesetzes über die innerdeutsche Rechts- und Amtshilfe in Strafsachen 98

Zustimmung.99

38.  Bericht des Rechtsausschusses über Verfahren vor dem Bundesverfassungsgericht 100

Von einer Äußerung und einem Beitritt wird abgesehen.
39.  Ersuchen an die Bundesregierung wegen Aufhebung der Kohlepreisvergünstigung für Seeschiffahrt und
nicht bundeseigene Eisenbahnen101

Bedenken werden nicht erhoben.

II.  Beschluß des Bayer. Landtags vom 15. April 1953 betr. Abstandnahme von der 15%igen Kürzung der
Zuschüsse für nichtstaatliche Theater im Haushaltsjahr 1952 (Beilage 3807)102

Ministerpräsident Dr. Ehard teilt mit, der Vorsitzende des Landtagsausschusses für den Staatshaushalt, Herr
Abg. Dr. Lacherbauer, habe sich in einem Schreiben vom l5. April mit dem Beschluß des Landtags betreffend
Abstandnahme von der 15%-igen Kürzung der Zuschüsse für die nichtstaatlichen Theater im Haushaltsjahr
1952 (Beilage 3807) auseinandergesetzt und sei dabei zu dem Ergebnis gekommen, daß dieser Beschluß mit
den bestehenden Vorschriften unvereinbar sei.103 Er selbst habe daraufhin eine Abschrift des Briefes an den
Herrn Staatsminister der Finanzen übersandt und mit diesem vereinbart, daß ein Gutachten des Obersten
Rechnungshofs eingeholt werden solle.

Staatsminister Zietsch fügt hinzu, Ministerialrat Dr. Barbarino habe mit Herrn Dr. Lacherbauer gesprochen,
der die Möglichkeit aufzeigen wollte, unter Umständen von Art. 78 Abs. 5 der Bayer. Verfassung Gebrauch zu
machen.104 Dr. Lacherbauer selbst wolle keine weiteren Schritte unternehmen, wenn die Staatsregierung dem
Beschluß des Landtags entsprechen wolle. Das Finanzministerium sei nun der Meinung, daß es möglich sei, im
vorliegenden Fall von der 15%-igen Kürzung der Zuschüsse abzusehen, so daß es nicht erforderlich sei, gem.
Art. 78 Abs. 5 BV eine nochmalige Beratung des Beschlusses zu verlangen. Es werde aber für die Zukunft ein
Gutachten des Obersten Rechnungshofs eingeholt werden.

Ministerpräsident Dr. Ehard und Staatsminister Dr. Hoegner sprechen sich trotzdem dafür aus, sofort ein
Gutachten des Obersten Rechnungshofs einzuholen und davon die Entscheidung abhängig zu machen.

Der Ministerrat beschließt, so zu verfahren.105

III.  Genehmigung der Produktenbörse e.V, Nürnberg 106

Staatsminister Dr. Seidel stellt fest, daß nach § 1 Abs. 1 Satz 1 des Börsengesetzes in der Fassung der
Bekanntmachung vom 27. Mai 1908 die Errichtung einer Börse der Genehmigung der Landesregierung
bedürfe.107 Nachdem keinerlei sachliche oder rechtliche Bedenken erhoben worden seien, ersuche er, die
Produktenbörse e.V. Nürnberg zu genehmigen.

Der Ministerrat beschließt, so zu verfahren.

IV.  Personalangelegenheiten

98 S. Protokolle Ehard III Bd. 2 Nr. 120 TOP I/5.
99 Gesetz über die innerdeutsche Rechts- und Amtshilfe in Strafsachen vom 2. Mai 1953 ( BGBl. I S. 161 ).
100S. die BR-Drs. Nr. – V – 7/53.
101S. die BR-Drs. Nr. 170/53.
102S. BBd. 1952/53 IV Nr. 3807 ; StB. 1952/53 V S. 1124–1135 . Der Landtag war der Empfehlung des Haushaltsausschusses gefolgt und hatte dem

Antrag des BP-Abgeordneten Geislhöringer auf Verzicht auf eine Kürzung der Zuschüsse für nichtstaatliche Theater zugestimmt.
103Schreiben von Carl Lacherbauer an MPr. Ehard, 15.4.1953 (StK 14123).
104Art. 78 Abs. 5 BV lautet: „Beschlüsse des Landtags, welche die im Entwurf des Haushaltsplans eingesetzten Ausgaben erhöhen, sind auf Verlangen

der Staatsregierung noch einmal zu beraten. Diese Beratung darf ohne Zustimmung der Staatsregierung nicht vor Ablauf von 14 Tagen stattfinden.“
105Zum Fortgang s. Nr. 154 TOP V.
106S. StK 14521. Die Produktenbörse Nürnberg war im Jahre 1865 gegründet und 1925 als amtliche Börse zugelassen worden; ab 1933 praktisch

bedeutungslos geworden, wurde der Verein Produktenbörse e.V. Nürnberg am 29.7.1948 neu gegründet und am 7.9.1949 in das Vereinsregister
Nürnberg eingetragen. 1951 beantragte die Produktenbörse die Genehmigung nach dem Börsengesetz.

107Börsengesetz i.d.F. der Bekanntmachung vom 27. Mai 1908 ( RGBl. I S. 215 ).
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1. Ernennung des Regierungsbaudirektors bei der Obersten Baubehörde August Syndikus zum Ministerialrat108

Der Ministerrat beschließt, der vom Staatsministerium des Innern vorgeschlagenen Ernennung des
Regierungsbaudirektors bei der Obersten Baubehörde August Syndikus zum Ministerialrat zuzustimmen.

2. Versorgung des ehemaligen Staatssekretärs im Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und
Forsten Adam Sühler 109

Ministerpräsident Dr. Ehard erinnert daran, daß dem ehemaligen Staatssekretär Adam Sühler bei seinem
Ausscheiden aus dem Amt eines Staatssekretärs gem. Art. 8 des Gesetzes vom 5.9.1946110 auf die Dauer von
zwei Jahren, also für die Zeit vom 1.1.1951 bis 31.12.1952 ein zeitliches Ruhegehalt bewilligt worden sei.111

Gemäß Art. 8 Abs. 1 Satz 3 des erwähnten Gesetzes könne im vorliegenden Fall die Höchstdauer des zeitlichen
Ruhegehalts bis auf drei Jahre erhöht werden. Einem entsprechenden Antrag des Herrn Staatssekretärs a.D.
Sühler habe das Staatsministerium der Finanzen zugestimmt. Er schlage daher vor, einen entsprechenden
Beschluß zu fassen.

Der Ministerrat beschließt, dem ehemaligen Staatssekretär im Staatsministerium für Ernährung,
Landwirtschaft und Forsten Adam Sühler für ein weiteres Jahr, d.h. bis 31. Dezember 1953, ein Ruhegehalt in
Höhe der Hälfte seines früheren Amtsgehalts einschließlich Wohnungsentschädigung zu gewähren.

V.  Anschaffung von Milchseilwagen im Kreis Lindau

Stv. Ministerpräsident Dr. Hoegner teilt mit, Sennereigenossenschaften im Kreise Lindau hätten sich wegen
der Anschaffung von Milchseilwagen an das Finanzministerium gewandt. Dieses habe den Antrag mit der
Begründung abgelehnt, Lindau gehöre nicht zu Bayern.112

Staatssekretär Dr. Ringelmann erwidert, die Verhandlungen seien noch im Gang, es gehe aber nicht an, daß
dauernd Lasten für Lindau übernommen werden müßten, während andererseits der Kreis den Bayerischen Staat
nicht an seinen Einkünften beteilige.

Das Finanzministerium habe erklärt, zunächst sollten die Genossenschaften die erforderlichen Mittel selbst
aufbringen.

Stv. Ministerpräsident Dr. Hoegner wirft ein, es handle sich nur um einen Betrag von 16 000 DM.
Staatsminister Weinkamm weist darauf hin, daß der Kreis Lindau manche Vergünstigung für sich in

Anspruch nehme, andererseits müsse man aber bedenken, daß der Kreispräsident immer an Bayern festgehalten
habe und auch im Kreis Lindau Erhebliches vorgeleistet habe.

Der Ministerrat beschließt, in der Frage der Milchseilwagen entgegenzukommen.

[ VI.  ] Einladungen

a) Evangelischer Kirchentag auf dem Hesselberg bei Wassertrüdingen am 25. Mai 1953113

Ministerpräsident Dr. Ehard gibt eine Einladung des Evang. Lutherischen Landeskirchenrats zum Kirchentag
1953 bekannt, der am zweiten Pfingstfeiertag, am Montag, den 25. Mai auf dem Hesselberg begangen werde.

108Vgl. Nr. 151 TOP IX/2.
109Biogramm: suhleradam_18603
110Gemeint ist das Gesetz Nr. 52 über Gehalt, Ruhegehalt und Hinterbliebenenversorgung der Mitglieder der Bayer. Staatsregierung vom 5. September

1946 ( GVBl. S. 369 ).
111S. Protokolle Ehard III Bd. 1 Nr. 1 TOP III/10.
112Schreiben (Abdruck) von Staatssekretär Ringelmann an das StMI, 20.4.1953. Darin kritisierte Staatssekretär Ringelmann grundsätzlich, daß der

Landkreis Lindau bereits eine Reihe von kostenverursachenden Aufgaben an den Freistaat abgegeben, von seinen eigenen Einnahmen jedoch
noch nichts an das Land Bayern abgeführt habe. „Ich halte diese Entwicklung für ungesund“, so Ringelmann, „und bin der Meinung, dass
beschleunigt ein Zustand herbeigeführt werden müsste, der den Landkreis Lindau haushaltsmässig dem Land Bayern eingliedert oder doch, falls
dies aus irgendwelchen Gründen noch nicht möglich sein sollte, das Land Bayern an den Einnahmen des Kreises Lindau entsprechend teilhaben
lässt.“ (StK 10921).

113S. StK 18593. Zur Nutzung des bei Wassertrüdingen in MFr. gelegenen Hesselberges – früherer Veranstaltungsort der nationalsozialistischen
„Frankentage“ – durch die Evang. Landeskirche und die dort seit 1951 stattfindenden Bayerischen Evangelischen Kirchentage s. Protokolle Ehard III
Bd. 2 Nr. 123 TOP III; König, Kirchentage .
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Er halte es für notwendig, zu dieser Veranstaltung ein Mitglied der Bayerischen Staatsregierung zu entsenden
und bitte, vorläufig schon den Termin vorzumerken.114

b) Unfallkrankenhaus Murnau
Der Ministerrat vereinbart, daß die Bayerische Staatsregierung bei der Einweihung des

Berufsgenossenschaftlichen Unfallkrankenhauses Murnau durch Herrn Staatsminister Dr. Oechsle vertreten
werde.

Der Bayerische Ministerpräsident
gez.: Dr. Hans Ehard

Der Protokollführer des Ministerrats
gez.: Levin Frhr. von Gumppenberg

Ministerialrat

Der Leiter der Bayerischen Staatskanzlei
gez.: Karl Schwend
Ministerialdirektor

114Zum Fortgang s. Nr. 154 TOP VII/a.


